


Nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung bedarf es einer nachvollziehbaren, auf den konkreten Einzelfall bezogenen Darlegung, inwiefern gerade das Bekanntwerden der konkret beantragten Informationen zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen würde. Eine pauschale Bezugnahme auf einsatztaktische Sensibilität genügt hierfür nicht. 
sbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb sämtliche Inhalte der benannten Geschäftsanweisung sowie sämtlicher Schulungsunterlagen in vollem Umfang unter den Ausschlusstatbestand fallen sollen. 

2. Fehlende Prüfung der Teilzugänglichkeit 
Der Bescheid verneint eine teilweise Herausgabe mit der Begründung, nach 
Unkenntlichmachung schutzbedürftiger Passagen verblieben lediglich ,„Textfragmente 
ohne Informationsgehalt". 

Diese pauschale Wertung ersetzt keine nachvollziehbare Prüfung der Teilzugänglichkeit. 

Das IFG sieht ausdrücklich die Möglichkeit einer beschränkten Akteneinsicht vor. Die 
Benorde ist daher verpflichtet zu prüfen, ob zumindest teilweise Informationszugang 
gewährt werden kann. Selbst wenn einsatztaktische Details schutzwürdig sein sollten, 
betrifft dies nicht zwingend: 

allgemeine Begriffsdefinitionen, 
organisatorische Zuständigkeitsregelungen, 
formale Verfahrensstandards, 

rechtliche Einordnungen oder 

grundsätzliche Schulungsstrukturen. 

Dass keinerlei veröffentlichungsfähiger Inhalt verbleiben soll, erscheint weder 
substantiiert dargelegt noch plausibel. 
3. Einstufung als ,VS-NfD 

Die Einstufung eines Dokuments als „vs - Nur für den Dienstgebrauch" ersetzt keine 
eigenständige Prüfung nach dem IFG. 

Auch Verschlusssachen unterliegen grundsätzlich einer Abwägung im Rahmen des 
Informationsfreiheitsrechts. Die Einstufung kann ein Indiz für Schutzbedürftigkeit sein, 
begrúndet jedoch keinen automatischen Ausschluss Vom Informationszugang. 
Eine konkrete, differenzierende Begründung fehlt. 

4. Verweis auf Willensbildungsprozesse (8 10 Abs. 4 IFG) 
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